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Art. 4. Die Ratifikation des vorstehenden Vertrages erfolgt gleich¬
zeitig mit der Ratifikation des unter dem heutigen Tage abgeschlossenen
Friedensvertrages, also bis spätestens zum 3. k. ITCts.1

IV. Der Deutsch-Französische Krieg.
11. DNat Birmarckr zu einem Immediatbericht an König Wilhelm

vom 27. Zebruar 1870?
I. vorteile der Amtahme der spanischen Königskrone durch den Erb¬

prinzen Leopold von hohenzollern für Preußen und Deutschland.
Die Sympathie zwischen zwei Nationen, deren Interessen an keinem

Punkte im Widerstreit stehen und deren freundschaftliche Beziehungen einer
bedeutenden Entwicklung fähig sind, würde wesentlich gestärkt werden. 3n
den Spaniern könnte sich ein Gefühl der Dankbarkeit gegen Deutschland regen,
wenn man sie aus den anarchischen Zuständen reißt, denen sie entgegenzu¬
gehen fürchten.

Für die Beziehungen zu Frankreich würde es von Nutzen sein, jenseits
Frankreich ein fand zu haben, auf dessen Sympathien wir rechnen könnten
und mit dessen (Empfindungen Frankreich zu rechnen genötigt wäre, wenn
in einem Kriege zwischen Deutschland und Frankreich in Spanien Verhält¬
nisse bestehen wie unter Isabella der Katholischen und wenn auf der anderen
Seite dort ein mit Deutschland sympathisierendes Regiment existiert, so wird
der Unterschied zwischen diesen beiden Situationen sich für uns auf ein bis
zwei Armeekorps beziffern. 3n dem einen Fall würden nämlich französische
Truppen durch spanische Ablösung verfügbar gemacht, im anderen Fall wäre
Belastung eines Armeekorps an der Grenze nötig. Die Friedensliebe Frank¬
reichs gegen Deutschland wird immer im Verhältnis zu den Gefahren des
Krieges wachsen oder abnehmen, wir haben dort nicht dauernd auf Wohl¬
wollen, sondern mehr auf Abwägung der für den Ausgang des Krieges
wichtigen Tatsachen zu rechnen.

Handelspolitik:
Da schon in Rumänien die deutsche Dynastie die Handelsbeziehungen

zwischen diesem küstenlosen Lande und Deutschland gefördert hat, so würde
die Herrschaft eines Fürsten deutscher Abstammung auf der iberischen halb-

1 Der Wortlaut aller drei Bündnisse ist derselbe und trägt für Württem¬
berg das Datum vorn 13. Hugust, für Baden dasjenige vorn 17., für Bayern
vorn 22. August 1866. Die Veröffentlichung erfolgte jedoch erst und zwar zu¬
nächst von feiten Bayerns am 19. TRärz 1867. ITtit dem Großherzogtum Hessen
wurde ein solches Schutz- und Trutzbündnis dagegen damals nicht und erst am
7. Rpril 1867 eine ITCilitärfonvention und am 11. Hpril auch ein Schutz- und
Trutzbündnis wie mit den übrigen süddeutschen Staaten abgeschlossen.

S Heudell, Fürst und Fürstin Bismarck, S. 430 ft.


